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Ordnung des Wilhelm 
Merton-Zentrums für Eu-
ropäische Integration und 
Internationale Wirt-
schaftsordnung 

§ 1 Rechtsstellung 

Das Wilhelm Merton-Zentrum für 
Europäische Integration und Interna-
tionale Wirtschaftsordnung ist eine 
zentrale wissenschaftliche Einrich-
tung der Johann Wolfgang Goethe-
Universität im Sinne des § 54 Abs. 3 
des Hessischen Hochschulgesetzes in 
der Fassung vom05. November 2007. 

 

§ 2 Ziele und Aufgaben 

(1) Das Zentrum dient der Förde-
rung, Ausweitung und Unterstüt-
zung von Forschung und Lehre zu 
Fragen insbesondere der Europäi-
schen Integration und der Internati-
onalen Wirtschaftsordnung unter 
umfassender Berücksichtigung ihrer 
rechtlichen, ökonomischen, geistes- 
und sozialwissenschaftlichen Rah-
menbedingungen.  Es vertieft vor 
allem die einschlägige inneruniversi-
täre Zusammenarbeit und unter-
stützt Wissenschaftler/innen der 
Universität bei der Entwicklung und 
Durchführung entsprechender wis-
senschaftlicher Projekte. 

(2) Ziele und Aufgaben des Zentrums 
sind insbesondere 

- die Intensivierung des interdis-
ziplinären Austausches, 

- die Kooperation mit anderen uni-
versitären und außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen, europäi-
schen Institutionen und Internatio-
nalen Organisationen, der Rechts-
pflege und der öffentlichen Verwal-
tung sowie Institutionen der Zivilge-
sellschaft, 

- die Veranstaltung von wissen-
schaftlichen Tagungen, Vorträgen 
und Symposien, 

- die Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses, 

- die Förderung der Veröffentlichung 
herausragender wissenschaftlicher 
Arbeiten sowie 

- die Verbesserung der Forschungs-
bedingungen durch Einwerbung von 
Drittmitteln, 

- der Aufbau und die Pflege einer 
Fachbibliothek. 

 

§ 3 Mitglieder 

(1)  Institutionelle Mitglieder des 
Zentrums sind die Fachbereiche 01 
und 02.  Weitere Fachbereiche kön-
nen auf Antrag durch Beschluss des 
Direktoriums aufgenommen werden.  

(2) Die persönlichen Mitglieder des 
Zentrums sind ordentliche oder asso-
ziierte Mitglieder. 

(3)  Ordentliche Mitglieder sind zu-
nächst die beiden Inhaber der Profes-
suren für Öffentliches Recht, Euro-
parecht und Völkerrecht am Fachbe-
reich 01 und der Inhaber der Profes-
sur für Wirtschaftliche Entwicklung 
und Integration am Fachbereich 02. 
 Weitere ordentliche Mitglieder kön-
nen Professor/inn/en der Fachberei-
che nach Absatz 1 sein, die in Ab-
stimmung mit ihren Heimatfachbe-
reichen zur Mitarbeit am Zentrum 
bereit sind.  Über die Mitgliedschaft 
und ihre Beendigung entscheidet das 
Direktorium durch Beschluss. 
 Ordentliche Mitglieder sind zudem 
die den beteiligten Professuren zuge-
ordneten Mitarbeiter/innen, soweit 
nicht der/die jeweilige beteiligte 
Professor/in im Einvernehmen mit 
dem Direktorium eine andere Ent-
scheidung trifft. 

(4)  Mitglieder und Angehörige ande-
rer Universitäten, außeruniversitärer 
Forschungseinrichtungen und ande-
rer Institutionen können assoziierte 
Mitglieder des Zentrums werden. 
 Assoziierte Mitglieder sind bei Ent-
scheidungen in ihren Angelegenhei-
ten zu hören.  Sie sind insoweit an-
tragsberechtigt.  Über die Aufnahme 

als assoziiertes Mitglied entscheidet 
das Direktorium durch Beschluss. 

 

§ 4 Organe 

Organe sind das Direktorium, der/die 
geschäftsführende/r Direktor/in und 
der Beirat. 

 

§ 5 Zusammensetzung des 
Direktoriums 

 Das Direktorium bilden die Profes-
sor/inn/en der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität, die ordentliche 
Mitglieder des Zentrums sind.  Es 
setzt sich aus maximal fünf Mitglie-
dern zusammen.  Erhöht sich die 
Zahl der als ordentliche Mitglieder 
des Zentrums beteiligten Profes-
sor/inn/en auf eine Zahl größer als 
fünf, so bestimmen diese Profes-
sor/inn/en die Zahl der Mitglieder 
des Direktoriums und benennen die 
Mitglieder des Direktoriums in ge-
genseitigem Einvernehmen.  Dabei 
ist auf eine angemessene Vertretung 
der beteiligten Fachbereiche zu ach-
ten. 

§ 6 Aufgaben des Direktoriums 

 Das Direktorium entscheidet über 
grundsätzliche Fragen.  Es kann eine 
Entscheidung an sich ziehen, wenn 
es eine Frage für grundsätzlich hält. 

 

§ 7 Beschlussfassung im 
Direktorium 

 Das Direktorium entscheidet mit 
einfacher Mehrheit.  Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme 
des/r geschäftsführenden Direk-
tors/in.  

 

§ 8 Geschäftsführung 

(1)  Das Direktorium wählt aus dem 
Kreis seiner Mitglieder mit der 
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Mehrheit seiner Mitglieder einen 
geschäftsführenden Direktor für die 
Amtszeit von zwei Jahren. Bei dieser 
Wahl ist ein Abstand von mindestens 
zwei Stimmen erforderlich.  Eine 
Wiederwahl ist zulässig. 

(2)  Der geschäftsführende Direktor 
führt die laufenden Geschäfte.  Er 
vertritt das Zentrum nach außen, 
bereitet die Beschlüsse des Direktori-
ums vor und sorgt für ihre Ausfüh-
rung.  Die Sitzungen des Direktori-
ums werden von ihm einberufen 
und geleitet.  § 44 Abs. 1 des Hessi-
schen Hochschulgesetzes bleibt un-
berührt. 

(3)  In allen Angelegenheiten von 
grundsätzlicher Bedeutung hat der 
geschäftsführende Direktor einen 
Beschluss des Direktoriums herbei-
zuführen.  In unaufschiebbaren Fäl-
len, wenn das zuständige Organ trotz 
ordnungsgemäßer Ladung nicht 
sofort tätig werden kann, hat er 
selbst das Erforderliche zu veranlas-
sen.  Er berichtet dem Direktorium 
hierüber spätestens in der nächsten 
ordentlichen Sitzung. 

(4) Der geschäftsführende Direktor 
berichtet dem Direktorium regelmä-
ßig, mindestens einmal jährlich, über 
alle bedeutenden Angelegenheiten 
des Zentrums. 

(5) Zu seiner Entlastung und zu 
seiner Vertretung kann auf seinen 
Antrag im Verfahren nach Absatz 1 
ein stellvertretender geschäftsfüh-
render Direktor für eine Amtszeit 
von zwei Jahren gewählt werden. 

 

§ 9 Beirat 

(1)  Der Beirat berät das Direktorium, 
unterstützt die Zusammenarbeit mit 
anderen Einrichtungen und fördert 
die internationale Zusammenarbeit. 
 Er nimmt Stellung zu konzeptionel-
len Fragen und Arbeitsaufgaben des 
Zentrums und gibt Empfehlungen 
dazu ab. 

(2)  Der Beirat setzt sich aus maximal 
sechs Personen zusammen.  Über 
seine Einrichtung und Zusammen-
setzung entscheidet das Direktorium 
durch Beschluss.  Bei der Zusammen-
setzung des Beirats ist darauf zu 
achten, dass überwiegend externe 
Wissenschaftler/innen darin vertre-
ten sind.  Die Amtszeit beträgt höchs-
tens fünf Jahre. 5 Die Wiederberu-
fung ist zulässig. 

 

§ 10 Inkrafttreten 

Die Ordnung tritt, nach ihrer Verab-
schiedung durch das Präsidium, am 
Tag nach der Veröffentlichung im 
UniReport aktuell der Johann Wolf-
gang Goethe-Universität in Kraft.  
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